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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitgliedern der geftzgebenden Rathe der helvetischen Republik.

Band II. XOVII. Luzern, z. Janmmr. i?9y.

Vollziehungsdirektorinm.
Ju, Namen der helvetischen einen und im-

theilbaren Republik.

Beschluß.
Das Vollzichungsdireklonum, nach erhaltenem

Bericht/ daß verschiedene Personen in mehrern Ge-
gknden der Republik das Land durchstreifen und mit
falschen Patenten und Paßports versehen, Steuern
einsammle»;

Erwägend, daß ein seiner Natur nach schon so

sträflicher Mißbrauch noch durch seine Wirkungen in
Rnksicht der allgemeinen Sicherheil, schädlich werden
könne;

Beschließt:
1) Alle Steueraufnahm in Helvetien, die nicht

durch e-i-en ansdrüklichcn Erlaubnißschein des vvllzie-
henden Direk onuins bewilliget ist, soll untersagt seyn,
und die Steiiersamniler, die keinen solchen vorweisen
können angehalten werden.

2) Um zur Entdeckung derjenigen zu gelangen,
die dieses Verbot beschlagen 'oll, ist den Regicrungs-
und Umerstatthaltern und Agenten aufgetragen, die
Echnfcen aller derjenigen, die in ihrem Bezirke
St uern sammeln, zu untersuchen, und wenn solche
diese Erlaubniß nicht cmhalten, diese'ben gefangen
seöcn zu laßen, und so fort dem Vollziehungs - Direkte-
rium dacenNau richt zu er heilen.

z) Dem Polizei-Minister chll die Vollziehung des
gegenwärtigen Bcsehußes aufgetragen seyn. -

Also beschlossen in Luzern, den siebenzehenten
Chrisimouats des Jahrs r?y8.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
O b e r l i n.

Im Namen des Direktoriums der Generalsee.,
Mousson.

Dem Original gleichlautend.

Zeerieder, Sekret, des Justitzministers.

Ministerium der Justiz und
Polizei.

Der Minister der Justiz und Polizei der
mitheilbaren helvetischen Republik, an
die Regteruugsstatthalter aller Cantons.

Luzern, den 29. Sept. 1798-'
Die Revolution, Bürger, ist in Helvetien been^

digt, eine neue Verfaßung trat an die Stelle jenes
alten »»zusammenhangenden Gebäudes, das weder
dem Bedürfnisse des Zeitalters, nach unsern Be-
griffen und Wünschen mehr angemessen war. Alle
öffentlichen Gewalten sind eingcsezt und in Gang ge-
bracht. Die ehemals getrennten Staaten sind in einem
einzigen vereinigt, und ein Vertrag mit der fränkischen
Republik sichert ihm Unabhängigkeit, und Schutz ge-
gen innere und äußere Feinde zu.

Uns bleibt mithin nichts mehr übrig, als durch
Weisheit die neue Verfassung zu entwiklen, die dar-
gebotenen Mittel unserer Veredlung und GlükseligkUt
zu benutzen, und die Liebe und Anhänglichkeit an die
neue Ordnung der Dinge zu verbreiten, und dauer-
hast zu machen.

Wesentlich wird zu diesem die Verwalkung der
Gerechtigkeit beytragen. Ihr werdet euch daher beson-
ders angelegen seyn laßen, diese Ueberzeugung dem
Cantons - und den Bezirkgerichten mitzutheilen, und ih-
ren Patriotism dahin zu leit- n, daß sie durch schnelle
und gute Gerechtigkeit dem Volk den Vortheil der
neuen Verfassung fühlbar machen mögen. Jeder Rich-
ter, von dem Umfang und der Wichrigkcit seines Be-
rufs durchdrungen, wird Euere Vorstellungen mit dem
Gefühle welches er mit sich an die Stelle brachte,
zu welcher ihn das Zutrauen des Volks erhob, über-
einstimmend finden, und sich immer mehr und mehr
überzeugen, daß er seine Pflichten um so genauer er-
füllen werde als er getreuer den Grundsatz befolgen
wird, jeden Beklagten mit eben der Aufmerksamkeit
anzuhören, seine Sache mit der Sorgfalt zu unterm-
chen, und darüber mit jener Ueberlegung abzuurthlen^
als er wünschte daß er angehört, seine Sache unter-
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